
   

AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN 

 
Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen 

Die 10. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien und Senioren findet am 

Mittwoch, 16.11.2022, 17:00 Uhr, 

im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,  57078 Siegen, Großer Sitzungssaal, statt. 
 
 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 07.09.2022 
 
2. Fragestunde 
 
3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung 
 

3.1 Umwandlung von Verträgen zur Unterbringung in Notunterkünften in reguläre 
Mietverträge 
- Antrag der B'90/Grünen-Fraktion 

 

3.2 Konzept "Housing First" für Siegen 
- Antrag der Fraktionen B'90/Grüne, GfS, FDP, LINKE, Volt 

 

3.3 Sachstandsbericht Wohngeld-Reform/ deutlich steigende Anzahl an Anträgen 
- Antrag der B'90/Grünen-Fraktion 

 
4. Flüchtlinge (inkl. aus der Ukraine) und Asylbewerber in der Stadt Siegen: 

a) Zuweisung, Unterbringung und Wohnsituation, Betreuung, Beratung, Gesund-
heitsversorgung, Finanzierung 
b) Sachstand zum Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) 
c) Erfahrungsbericht Kultur/Integration im Quartier (KIQ) 

 
 
B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 07.09.2022 
 
2. Verschiedenes 
 
3. Mitteilungen an die Presse 
 
 
Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter 
www.siegen.de abrufbar. 

 
Siegen, 04.11.2022 Der Bürgermeister 



  . . . 

Universitätsstadt  
       Siegen 
 
 
 
 
 

Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 10. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien und Senioren 
 

 vom: 16.11.2022 
 
 von: 17:10 Uhr 
 
 bis: 20:07 Uhr  
 
 Ort: Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 
  57078 Siegen, Großer Sitzungssaal 
   
 
 
Anwesend waren: 
 
Vom Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren:  
 
Stv Schneider, Silke als Vorsitzende 
Stv Bleckmann, Lisa  
Stv Grimm, Benjamin vertritt Stahl, Peter H. 
AM Haupt, Elisabeth vertritt Schuppert, Sören 
Stv Helm, Martin bis 19:22 Uhr, TOP 4 öT 
Stv Köckritz, Anja Alexandra bis 19:22 Uhr, TOP 4 öT 
Stv Lorenz, Reiner  
Stv Mäckeler, Bernd vertritt König, Svenja 
Stv Molzberger, Adhemar  
AM Oppermann, Paul bis 18:46 Uhr, TOP 3.3 öT 
AM Riebe, Kersten vertritt Hokkaömeroglu, Emetullah 
AM Rommel, Marcus  
Stv Rompf-Selimi, Nazlije bis 19:22 Uhr, TOP 4 öT 
AM Schneider, Walter bis 18:45 Uhr, TOP 3.3 öT 
Stv Six, Annette vertritt Schmidt, Sabrina 
Stv Steuber, Hartmut  
 
 
Beratende Mitglieder: 
 
AM Dornhöfer, Felix  
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Stv Dylong, Barbara  
AM Graf, Dagmar  
AM Dr. Knapp, Bernd bis 19:13 Uhr, TOP 4 öT 
AM Scherzberg, Nicole  
AM Spornhauer, Bernd bis 18:50 Uhr, TOP 3.3 öT 
AM Vitt, Matthias bis 18:30 Uhr, TOP 3.3 öT 
 
 
Von der Verwaltung: 
 
Dezernent Schmidt   GBL 5 
VA Helmes    Leiter Abteilung 1/1 
VA Weiskirch    Leiter Abteilung 5/1 
VA Büker    Integrationsbeauftragter 
VA Zöller    Leiter AG 5/1-3 
VA Meier    Schriftführerin 
 
 
Nicht anwesend waren: 
 
IntRM Aydin, Veli    
AM Dehn, Sarah    
Stv Hokkaömeroglu, Emetullah vertreten durch AM Riebe, Kersten 
Stv König, Svenja vertreten durch Stv Mäckeler, Bernd 
Stv Schmidt, Sabrina vertreten durch Stv Six, Annette 
AM Schuppert, Sören vertreten durch AM Haupt, Elisabeth 
Stv Stahl, Peter H. vertreten durch Stv Grimm, Benjamin 
AM Upphoff, Heinz - Wilhelm    
 
 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 
1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 07.09.2022 
 
Es werden keine Hinweise vorgebracht.  
 10. AfSFS 16.11.2022 
 
 
2. Fragestunde 
 
Es wurden keine Anfragen eingereicht. 
 10. AfSFS 16.11.2022 
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3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung 
 
 
3.1 Umwandlung von Verträgen zur Unterbringung in Notunterkünften in reguläre 

Mietverträge 
- Antrag der B'90/Grünen-Fraktion 

 
Vorlage Nr. AT 220/2022  

 
Bei der Bereisung der Notunterkünfte habe die Fraktion B‘90/Grüne festgestellt, einige der 
Wohnungen seien sehr langfristig belegt und dort bestünden auch keine Probleme mit den 
jeweiligen Bewohnern. Durch die Umwandlung der Verträge in reguläre Mietverträge könne 
man diese Personengruppe aus dem Status der Wohnungslosigkeit herausbekommen, so 
Frau Bleckmann. Die Stadt Siegen solle hier als Vermieterin auftreten. Die Wohnungen kön-
nen nach Beendigung des Mietverhältnisses wieder für die Unterbringung wohnungsloser 
Personen genutzt werden.  
 
Aus Sicht der Verwaltung solle dem Antrag nicht gefolgt werden, gibt Herr Schmidt bekannt. 
Theoretisch unterstütze er den Ansatz, Wohnungslose in ein geregeltes Mietverhältnis zu 
überführen. Jedoch sei die Universitätsstadt Siegen als Ordnungsbehörde dazu verpflichtet, 
ausreichend Wohnraum für Wohnungslose vorzuhalten, was sich ohnehin bereits als pro-
blematisch darstelle. Zum aktuellen Zeitpunkt gebe es tatsächlich in keiner einzigen Notun-
terkunft freie Kapazitäten. Außerdem befinden sich derzeit lediglich drei Objekte, die für die 
Notversorgung zur Verfügung gestellt werden, in städtischem Eigentum. Darüber hinaus ist 
er der Meinung, dass die Eigentümer der Wohnungen, welche die Stadt derzeit selbst zur 
Notunterbringung anmiete, nicht an direkten Mietverhältnissen mit den Bewohnern interes-
siert seien. 
 
Herr Lorenz weist auf die vielfältigen Angebote für Wohnungslose insbesondere seitens frei-
er Träger hin. Die Angebote seien jedoch immer noch zu wenig. Die SPD-Fraktion wünsche 
sich daher einen Überblick darüber, welche Angebote es überhaupt gebe sowie ein Konzept, 
welches Handlungsbedarfe aufzeige. Die beantragte Vorgehensweise sehe die SPD-Fraktion 
nicht als richtigen Weg an und werde daher nicht zustimmen. 
 
Herr Helm ist der Ansicht, dass das aktuelle Vertragsverhältnis, in denen die Wohnungslosen 
stehen, im Vergleich zu dem beantragten regulären Mietverhältnis eine Entlastung für die 
Bewohner darstelle, die oftmals auch noch anderweitige Sorgen zu bewältigen haben. 
Für Personen, die motiviert sind, aus der Wohnungslosigkeit heraus zu kommen, gebe es 
bewährte Konzepte seitens freier Träger. Die CDU-Fraktion werde sich diesem Antrag nicht 
anschließen, da sie sich ein dezidierteres System wüsche. 
 
Das Unterbringungskonzept, auf welches in den vorangegangenen Wortbeiträgen angespielt 
wurde, sei in Arbeit, teilt Herr Schmidt mit. Am 19.01.2023 finde hierzu ein Termin mit den 
Wohlfahrtsverbänden und den Trägern, die im Bereich der Arbeit mit Wohnungslosen aktiv 
sind, statt. Über daraus resultierende Entwicklungen werde der Ausschuss entsprechend 
informiert. 
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Frau Bleckmann stellt nochmals klar, dass man mit dem Antrag ausschließlich die Gruppe an 
wohnungslosen Personen ansprechen wolle, die dauerhaft in einer Wohnung wohnen. Diese 
Wohnungen stünden ja ohnehin für kurzfristige Unterbringungen nicht zur Verfügung. Der 
Problematik, dass derzeit lediglich drei Objekte im städtischen Eigentum stünden, könne sie 
folgen. Daher schlage sie vor, die Thematik nochmals zu diskutieren, wenn die Stadt - wie 
geplant - weitere Wohnungen angemietet habe.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Mäckeler, stellt Herr Schmidt klar, dass es sich um drei Häuser - 
nicht Wohnungen - im städtischen Eigentum handle. Die Ausgestaltung dieser Unterkünfte 
könnten teilweise gar nicht die Voraussetzungen für ein reguläres Mietverhältnis erfüllen, 
ergänzt er. Er spricht sich nochmals vehement dagegen aus, die wenigen vorhandenen 
Wohnungen, die die Stadt derzeit gem. OBG NRW für Wohnungslose bereithalten könne 
diesem Zweck durch Umwandlung in reguläre Mietverhältnisse zu entziehen. 
 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Kontingent in Höhe von zunächst 25% der vorhandenen 
Unterkünfte für Wohnungslose (Berechnung anhand der Anzahl der vorhandenen Wohnun-
gen) für die - einzelfallabhängige - Umwandlung in reguläre Mietverträge vorzuhalten. Die 
Entscheidung, welche Wohnungen für welche Bewohner*innen in ein reguläres Mietver-
hältnis umgewandelt werden, erfolgt in Absprache mit den jeweiligen Beteiligten (Bewoh-
ner*innen, Sozialbetreuer*innen, etc.). Voraussetzung ist, dass die Bewohner*innen bereits 
seit mindestens 12 Monaten in der jeweiligen Wohnung leben. 
 
Beratungsergebnis: 4 Stimmen dafür (B'90/Grüne, Volt), 12 dagegen, 0 Enthaltungen 
 
 10. AfSFS 16.11.2022 
 
 
3.2 Konzept "Housing First" für Siegen 

- Antrag der Fraktionen B'90/Grüne, GfS, FDP, LINKE, Volt 
 

Vorlage Nr. AT 226/2022  
 
Frau Haupt stellt dem Ausschuss das Konzept „Housing First“ vor.  
Den Ansatz in geeigneter Form mit in das Unterbringungskonzept aufzunehmen, befürwor-
tet Herr Schmidt grundsätzlich, er weist jedoch auf die mit dem Konzept „Housing First“ ver-
bundenen hohen Kosten hin. Eine Förderung durch den LWL käme nur für freie Träger in 
Frage. 
 
Die B‘90/Grüne-Fraktion befürworte dieses Konzept ausdrücklich, so Herr Rommel. Er ist der 
Meinung, „Housing-Frist“ sei auf lange Sicht die günstigere Variante. 
 
Auch die SPD-Fraktion unterstütze die Idee prinzipiell, teilt Herr Lorenz mit. Der Ansatz solle 
in das Unterbringungskonzept eingearbeitet werden und man sehe die Umsetzung eher in 
der Hand freier Träger. 
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Auch die CDU-Fraktion schließe sich dem an, so Herr Helm. Bei der Integration in das Unter-
bringungskonzept sei ihm wichtig, dass auch für die Personen, welche die Unterstützung im 
Rahmen von „Housing First“ nicht annehmen können oder wollen weiterhin alternative Lö-
sungen angeboten werden. 
 
Herr Vitt weist auf das landesgeförderte Projekt „Endlich ein Zuhause“ hin und regt an, auch 
die Akteure zu dem geplanten Termin am 19.01.23 einzuladen. 
 
Dem Vorschlag, „Housing First“ in das Unterbringungskonzept zu integrieren stehe die 
B‘90/Grünen-Fraktion positiv gegenüber, so Herr Rommel. Zu klären sei jedoch, wie man mit 
den im Beschlussvorschlag unter 6. beantragten Sofortmaßnahmen verfahre.  
 
Die Herren Molzberger und Helm sprechen sich dafür aus, lediglich über die Punkte 1. und 2. 
abzustimmen. Die restlichen Punkte seien in dieser Konkretisierung zu verfrüht und würden 
die Verwaltung in der Ausführung zu sehr einschränken, so Herr Helm. 
 
Frau Bleckmann schlägt vor, über die Punkte 1. und 2. abstimmen zu lassen und die Verwal-
tung zu beauftragen, die restlichen Punkte des Beschlussvorschlages im Rahmen der Ent-
wicklung des Wohnungslosenkonzeptes zu prüfen. 
 
Der Ausschuss signalisiert Zustimmung. 
 
Beschluss: 
 
1. Das Siegener System der Wohnungslosenhilfe wird um das Konzept Housing First er-

gänzt. 
2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Umsetzungskonzept Housing First zu entwi-

ckeln, welches auf bereits bestehende Ansätze abgestimmt ist und diese sinnvoll er-
gänzt. Das Konzept wird den politischen Gremien zum Ende des zweiten Quartals 2023 
zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 
Im Rahmen der Entwicklung des Wohnungslosenkonzepts sollen außerdem die Punkte 3. bis 
7. des im Antrag aufgeführten Beschlussvorschlages geprüft werden. 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, eine Enthaltung (AfD) 
 
 10. AfSFS 16.11.2022 
 
 
3.3 Sachstandsbericht Wohngeld-Reform/ deutlich steigende Anzahl an Anträgen 

- Antrag der B'90/Grünen-Fraktion 
 

Vorlage Nr. AT 237/2022  
 
Frau Bleckmann erläutert nochmals kurz den Hintergrund des Antrages. 
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Es sei nicht leistbar, dass der Anspruch, der ab 01.01.2023 entstehe, auch ab diesem Zeit-
punkt ausgezahlt werden könne, stellt Herr Schmidt klar. Gewisse Überbrückungsmaßnah-
men hingegen wie z. B. Heizkostenzuschüsse, werden schneller greifen. 
Er berichtet aus der am Vortag stattgefundenen digitalen Konferenz mit allen Kommunen in 
NRW und der zuständigen Landesministerin. Alle Kommunen gehen derzeit zusammen mit 
dem Landesministerium davon aus, dass entsprechende Wohngeldanträge frühestens ab 
April 2023 bearbeitet werden könnten. Allein die Umprogrammierung des Programmes, 
über welches die Auszahlung des Wohngeldes laufe, beanspruche mindestens diese Zeit. Die 
Bürgerinnen und Bürger könnten in der Zwischenzeit jedoch bereits Anträge stellen. 
Weiter geht er auf die personelle Situation ein. Er erinnert an die durch den AfSFS initiierte 
Schaffung einer Mehrstelle im Februar 2022. Die Besetzung dieser Stelle sei nun erst zum 
01.01.2023 gelungen. Daraufhin folge dann noch eine Einarbeitungszeit.  
Zu dieser Problematik komme außerdem noch die Situation von derzeit ca. 900 Fällen an 
Rückständen in der Abteilung hinzu.  
Die Verwaltung halte daher eine Verdopplung der derzeitigen Mitarbeiter auf insgesamt 14 
in der Wohngeldstelle für sinnvoll. Man müsse davon ausgehen, dass die Besetzungsverfah-
ren dieser zusätzlichen Stellen mindestens das gesamte kommende Jahr in Anspruch nehme, 
prognostiziert er. Eine Idee sei, dass ggf. bestimmte einfachere Tätigkeiten gebündelt und 
durch Personen wahrgenommen werden könnten, die nicht unbedingt eine Verwaltungs-
ausbildung haben. Zuletzt weist er auf die finanzielle Belastung des Haushalts hin, welche die 
zwingend notwendige Verdopplung der Stellen nach sich ziehe. 
 
Für die sieben zusätzlichen Stellen in der Wohngeldstelle müsse man ca. 350.000 € kalkulie-
ren, ergänzt Herr Helmes. Es sei geplant, die Stellen mit zwei Personen aus dem eigenen 
Haus zu besetzen. Die restlichen fünf Stellen habe man ausgeschrieben und davon bisher 3,5 
Stellen besetzen können. Für die nun folgende erneute Ausschreibung der restlichen 1,5 
Stellen werde überlegt, diese auch für andere Berufe zu öffnen und die Personen dann mit 
Schulungsmaßnahmen entsprechend zu qualifizieren. 
Er stellt nochmals die Unterscheidung zwischen Stelle und tatsächlicher Besetzung klar. Eine 
Schaffung von noch mehr Stellen garantiere nicht, dass diese auch besetzt werden können 
und gefährde letztendlich nur den Haushaltsausgleich. Bezüglich eventueller Prozessoptimie-
rung im Wohngeldbereich geht er auf fehlende digitale Schnittstellen, die auf anderer Ebene 
nur sehr langsam geschaffen werden, ein. Für die Beseitigung von darüber hinaus noch vor-
handenem Optimierungsspielraum müsste man sehr tief in die Prozesse der Abteilung ein-
greifen, was bei den bestehenden Rückständen derzeit nicht empfehlenswert sei. 
 
Die Situation in der Wohngeldstelle hätte man schon frühzeitiger ändern müssen, so Herr 
Mäckeler, der befürchtet, dass durch die Stellenaufstockung nicht die Wurzel des Problems 
behoben werde. 
 
Daraufhin gibt Herr Helmes Hintergrundinfos zu den bei der Wohngeldstelle bestehenden 
Rückständen, welche durch Krankheitsfälle entstanden seien. Gerade bei Krankheitsfällen, 
versuche die Verwaltung eine gewisse Zeit lang das Signal zu geben, dass die Stelle für die 
jeweiligen Personen freigehalten werde. Nichtdestotrotz habe man natürlich immer wieder 
nach Lösungen gesucht. Man habe nun die Hoffnung, mittels der Öffnung für andere Berufe, 
Personen zu gewinnen, die auch längerfristig auf der Stelle bleiben werden. 
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Frau Bleckmann kritisiert, dass hier das Konnexitätsprinzip nicht greife und schlägt vor, die 
Universitätsstadt Siegen solle einen entsprechenden Appell an die Bundesregierung richten. 
Sie hebt positiv hervor, dass die Verwaltung in neue Richtungen denke, um die Situation zu 
verbessern. 
 
Auf die Anmerkung von Frau Bleckmann hin, das Antragsverfahren für Wohngeld zu verein-
fachen, führt Herr Schmidt aus, der Bund habe sämtliche Vereinfachungsvorschläge dieses 
Verfahrens leider abgelehnt. 
 
Die Komplexität des Antragsverfahrens spiegle sich in der Bearbeitungsdauer wieder, er-
gänzt Herr Zöller dazu. Da 90% der Antragsunterlagen zunächst unvollständig eingereicht 
werden, habe man kürzlich eine Checkliste auf der Homepage hinterlegt. Für die Bearbei-
tung der Anträge müssen die dort aufgelisteten Angaben zwingend in das Programm einge-
geben werden. 
 
Herr Rommel äußert seine Sorge bezüglich Personen, die auf die Auszahlung des Wohngel-
des angewiesen sind. 
 
Hierzu erläutert Herr Schmidt, dass es sich bei dem Wohngeld um eine ergänzende Sozial-
leistung handle und die Existenz dieser Menschen unabhängig davon über die Grundsiche-
rung gesichert werde. Dennoch würden natürlich Fälle, die keinen Aufschub dulden, bei ent-
sprechendem Hinweis auch priorisiert bearbeitet. 
 
Abschließend betont Herr Helmes, dass man sich zum einen natürlich den Bürgerinnen und 
Bürgern sowie auf der anderen Seite aber auch den eigenen Angestellten verpflichtet fühle 
und man diese beiden Parteien nicht gegeneinander ausspielen werde. 
 
 10. AfSFS 16.11.2022 
 
 
4. Flüchtlinge (inkl. aus der Ukraine) und Asylbewerber in der Stadt Siegen: 

a)  Zuweisung, Unterbringung und Wohnsituation, Betreuung, Beratung, Gesund-
heitsversorgung, Finanzierung 

b)  Sachstand zum Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) 
 

Da die Präsentation zu TOP 4 a) öT den Ausschussmitgliedern bereits vorab zugegangen ist, 
schlägt Herr Schmidt vor, auf die Vorstellung zu verzichten. 
 
Der Ausschuss signalisiert Zustimmung. Es bestehen keine Rückfragen. 
 
Zu TOP 4. b) öT macht Herr Schmidt unter Bezugnahme auf den dazu eingegangenen Sach-
antrag der Fraktion B‘90/Grüne - welcher dem Protokoll als Anlage beigefügt ist - folgende 
Ausführungen: 
Bisher seien auf die Universitätsstadt Siegen zwei Case-Managementstellen entfallen. Beide 
Stellen habe man derzeit besetzt (0,5 Stellenanteile durch die Stadt selbst und 1,5 durch 
freie Träger). Diese Besetzung sei auf Ende des Jahres befristet, da die Förderung immer nur 
jährlich ausgesprochen werden und weil es ab 2023 mehr Stellen gebe und sich daher die 
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Verteilung ändere. Für die Aufstockung der Case-Managementstellen um drei auf insgesamt 
fünf Stellen schlage die Verwaltung vor, drei dieser Stellen selbst zu besetzen und zwei durch 
freie Träger. Er weist in diesem Zusammenhang auf die fünf außerhalb von „KIM“ frei durch 
die Stadt Siegen finanzierten Stellen hin, die bereits über ein Ausschreibungsverfahren an 
freie Träger vergeben wurden. Aus dem gesamten Aufgabenbereich würden somit dann ins-
gesamt sieben Stellen durch freie Träger wahrgenommen. Zum 4. Punkt des Sachantrages 
führt er aus, dass es unrealistisch sei, die Stellen ab Januar 2023 zu besetzen. 
Für die drei bei der Stadt verbleibenden Stellen sehe die Verwaltung die drei Schwerpunkte 
1. Geflüchtete Frauen/ Mütter und Familien, 2. Wohnen und 3. Rückkehrberatung. Die The-
matik Rückkehrberatung sei so zu verstehen, dass hier psychisch stark belastete Personen, 
die eine mögliche Rückkehr in ihr Fluchtland als Lösung selbst benennen, auch dahingehend 
offen beraten werden sollen. Diese Vorgehensweise sei bedarfsorientiert und stehe dem 
Integrationsgedanken nicht entgegen. Die beiden übrigen Case-Managementstellen sollen 
thematisch nicht gebunden sein. 
 
Als Begründung des Sachantrages führt Frau Bleckmann aus, man sehe die freien Träge mehr 
in der Expertise was die intensive Fallarbeit angehe. Bei der Stadt Siegen solle eher die Koor-
dination, Planung, Vernetzung und Schnittstellenarbeit liegen. Die Rückkehrberatung müsse 
sicherlich mitgedacht werden, sie sehe jedoch insbesondere die explizite öffentliche Auswei-
sung der Stelle unter diesem Namen kritisch und zum Integrationsgedanken widersprüchlich. 
Sie spricht sich dafür aus, dieser Stelle stattdessen einen anderen im „KIM“ enthaltenen 
Schwerpunkt wie z. B. „Arbeitsmarktintegration“ oder „Gesundheit“ zuzuordnen. Damit die 
Finanzierungslücke, die bei der Beschaffung von qualifiziertem Personal entstehe nicht durch 
die freien Träger abgedeckt werden müsse, werde unter Punkt 3. im Sachantrag außerdem 
die Übernahme durch die Verwaltung gefordert. Abschließend schlägt sie vor, dass die The-
matik nochmals in der nächsten Sitzung diskutiert werden solle, die Verwaltung jedoch in 
der Zwischenzeit noch keine Fakten schafft. 
 
Dem letztgenannten Vorschlag schließt sich Herr Helm an. 
 
Zu dem 3. Punkt des Sachantrages bestätigt Herr Schmidt, dass das geforderte Vorgehen 
bereits so beabsichtigt sei. Bezüglich des weiteren Verfahrens schlägt er vor, zu mindestens 
schon einmal ein unverbindliches Interessensbekundungsverfahren bei den freien Trägern 
durchzuführen. Sofern mindestens eine Stelle bei der Stadt verbleiben solle, könne hierfür 
außerdem das Stellenbesetzungsverfahren vorangetrieben werden. 
 
Dem Vorschlag könne man sich anschließen, so Frau Bleckmann, allerdings solle die bei der 
Stadt verbleibende Stelle nicht für die Rückkehrerberatung genutzt werden. 
 
Unter Verweis auf seine vorangegangenen Ausführungen zum Thema Rückkehrerberatung 
versichert Herr Schmidt, dass man diese Stelle zukünftig umbenennen werde, jedoch wei-
terhin bei Bedarf eine dahingehend offene Beratung stattfinden solle.  
 
Auch sie seien mit der Vorgehensweise einverstanden, geben die Herren Molzberger und 
Helm bekannt. 
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=>  Der Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren einigt sich darauf, die Entscheidung 
über den seitens der B‘90/Grünen-Fraktion gestellten Sachantrag auf die kommende 
AfSFS-Sitzung zu vertagen. 
Die Verwaltung wird in der Zwischenzeit bei den freien Trägern bereits Informationen 
einholen, ob hier entsprechende Ressourcen für eine Zuordnung der vier Case-
Management Stellen vorhanden sind. 
Mindestens eine Case-Management Stelle bleibt bei der Stadt Siegen. Diese soll nicht 
unter der Bezeichnung „Rückkehrerberatung“ laufen. Das Verfahren für die Besetzung 
dieser Stelle soll schnellstmöglich vorangetrieben werden. 
 

 10. AfSFS 16.11.2022 
 
 
4. Flüchtlinge (inkl. aus der Ukraine) und Asylbewerber in der Stadt Siegen: 

c)  Erfahrungsbericht Kultur/Integration im Quartier (KIQ) 
 
 
Herr Büker stellt das Projekt Kultur/Integration im Quartier(KIQ) anhand der beigefügten 
Präsentation vor. Er geht auf die derzeitige Belegung ein und stellt das Wirken und die Akti-
onen einiger Gruppen vor. 
 
Im Anschluss an die Präsentation entsteht eine Diskussion über den „Umsonstladen“, der 
das Gebäude zukünftig räumen soll. Die Ausschussmitglieder Mäckeler, Bleckmann, Schnei-
der und Rommel sprechen sich für den Erhalt des Projektes aus.  
 
Herr Schmidt erläutert die Hintergründe der Situation. Es habe viele Gespräche mit den Initi-
atoren des „Umsonstladens“ gegeben sowie einige Lösungsangebote seitens der Verwal-
tung, auf die bisher nicht reagiert wurde. Diese Angebote bestünden weiterhin. 
 
Es gebe viele Anfragen von anderen Projekten, denen man die derzeit durch den „Umsonst-
laden“ genutzte Fläche gerne zur Verfügung stellen wolle. Da der Raum nun nicht wie im 
Sommer eigentlich verbindlich abgesprochen, geräumt wurde, würden außerdem vom Kreis 
zur Verfügung gestellte Mittel für die Renovierung voraussichtlich leider verfallen. 
 
 10. AfSFS 16.11.2022 
 
 
 
  gez. Schneider     gez. Meier 
  Vorsitzende     Schriftführerin 
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EINGANG 
BÜRGERMEISTER 

 

22.  Sep.  2022 

GB PR 

Abt. 1•0111.1IT. I 

Bündnis 90/Die Grünen 
m Rat der Stadt Siegen 

Markt 2/Rathaus 
57072 Siegen 

0271/404-1432 
Gruene@Siegen.de 

Mittwoch, 21.09.2022 

BÜNDNIS  go 
DIE GRÜNEN 

Bündnis 90/Die Grünen • Im Rat der Stadt Siegen • Markt 2/Rathaus 57072 Siegen 

  

An die Vorsitzende des 
Ausschusses für Soziales, Familien- und Seniorenfragen 
der Stadt Siegen 
Frau Silke Schneider 

Rathaus Am Markt 

57072 Siegen 

Antrag zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien- und Seniorenfragen der Stadt Siegen am 16.11.2022 

Umwandlung von Verträgen zur Unterbringung in Notunterkünften in reguläre Mietverträge 

Sehr geehrte Frau Schneider, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet darum, in der kommenden Ausschusssitzung folgenden 

Beschlussvorschlag zur Diskussion und Entscheidung zu stellen: 

Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Kontingent in Höhe von zunächst 25% der vorhandenen Unterkünfte für 

Wohnungslose (Berechnung anhand der Anzahl der vorhandenen Wohnungen) für die — einzelfallabhängige — 

Umwandlung in reguläre Mietverträge vorzuhalten. Die Entscheidung, welche Wohnungen für welche 

Bewohner*innen in ein reguläres Mietverhältnis umgewandelt werden, erfolgt in Absprache mit den jeweiligen 

Beteiligten (Bewohner*innen, Sozialbetreuer*innen,  etc.).  Voraussetzung ist, dass die Bewohner*innen bereits 

seit mindestens 12 Monaten in der jeweiligen Wohnung leben. 

Begründung 

Wohnungslose dauerhaft in ein reguläres Mietverhältnis zu bringen, scheitert in vielen Fällen vor allem an 2 

Gründen: weder ist genügend Wohnraum vorhanden noch erhalten manche Wohnungslosen aufgrund eines 

negativen Schufa-Eintrages die Möglichkeit, einen regulären Mietvertrag abzuschließen. Auch das Vorliegen von 

Sucht- oder anderen Erkrankungen erschweren die Chancen auf ein vertraglich gefestigtes Mietverhältnis. 

Zwar ist die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer Wohnungslosenunterkunft nur als vorübergehende 

Lösung gedacht, jedoch zeigt sich in der Realität, dass einige Bewohner*innen von Wohnungslosenunterkünften 

längerfristig dort leben. Diese Bewohner*innen konnten noch nicht in andere Wohnungen vermittelt werden 

und möchten dies u.U. auch gar nicht mehr, da sie sich in ihrer aktuellen Unterkunft eine Struktur aufgebaut 

haben, mit der sie gut zurechtkommen und sich dort wohl fühlen. Für diese Personen sollte es die Möglichkeit 

geben, ihre aktuelle Unterkunft als reguläre Mietwohnung fortzuführen, um ihnen einen Ausweg aus der 

Wohnungslosigkeit zu bieten. Für die Stadt Siegen wird sich dies vermutlich auch finanziell positiv auswirken. 

Mit freundlichen Grüßen 

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

im Rat der Stadt Siegen 

5 (.13,4ii  

Svenja König, 

• Stadtverordnete 
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Freie 
Demokraten 

FDP 

BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN 

GEMEINSAM 

FÜR SIEGEN 

FRAKTION  IPA  RAT DER STADT SIEGEN 

DIE LiNKE. 
im Rat der Stadt Siegen 

 

EINGAN 
BoRGERmE' T 

 

19. Okt, 022 
Gi3 

 

PR 

, .bt. shi 121!;HRJIE 

57072 Siegen 

r  
Siegen, 19.10.2022 

Rathaus Siegen 
Herrn Bürgermeister Steffen Mues 
Frau Silke Schneider, Vorsitzende Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren 
Markt 2 

Antrag gemäß §9 der Geschäftsordnung des Rates der Universitätsstadt Siegen zur 
Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien und Senioren am 16.11.2022 
Betreff: Konzept  Housing  First für Siegen 

Sehr geehrte Frau Schneider, 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, GrS, FDP, Linke und Volt im Rat der Stadt 
Siegen bitten darum, folgenden Antrag zur Tagesordnung der o.g. Sitzung zuzulassen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Sozialausschuss empfiehlt, der Rat beschließt: 

1. Das Siegener System der Wohnungslosenhilfe wird um das Konzept  Housing  First 
ergänzt. 

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Umsetzungskonzept  Housing  Firstzu 
entwickeln, welches auf bereits bestehende Ansätze abgestimmt ist und diese 
sinnvoll ergänzt. Das Konzept wird den politischen Gremien zum Ende des zweiten 
Quartals 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. 

3. Wohnungen, die sich im Besitz der Stadt Siegen oder der  KEG  befinden, werden im 
Rahmen von  Housing  Firstvermietet, eine ausgewogene Verteilung entsprechender 
Wohnungen über das gesamte Stadtgebiet ist zu gewährleisten. 

4. Die  KEG  wird aufgefordert, Wohnraum für das Konzept  Housing  Firstzu schaffen 
und dafür auf den Nachweis eines Schufa-Eintrages zu verzichten. 

5. Die Verwaltung wird aufgefordert, die Betreuung im Rahmen von  Housing  First mit 
städtischem Personal oder über lokale Träger sicherzustellen. Das eingesetzte 
Personal soll dabei mit dem Konzept  Housing  Firstvertraut sein. 

6. Als Sofortmaßnahme stellen sowohl die Stadt Siegen als auch die  KEG  jeweils 
mindestens zwei Wohnungen Für den Ansatz  Housing  First bereit. Auf die 
Schufa-Auskunft wird verzichtet. Die Bewohner*innen sollen auf eine soziale 
Betreuung zugreifen können. Die Verwaltung tritt hierfür mit sozialen Trägern in 
Kontakt. Für die Sofortmaßnahme findet nach einem Jahr eine Evaluierung durch 
Verwaltung, die  KEG  und der Betreuer*innen statt; die Ergebnisse der Evaluierung 
werden dem Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren vorgestellt. 
Die Verwaltung prüft Möglichkeiten zur finanziellen Förderung des Konzeptes 
(etwa durch den LWL) und beantragt diese. 



GEMEINSAM 

FÜR SIEGEN BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN 

FRACTION  IM RAT DER STADT SIEGEN 

Freie 
Demokraten 

FDP 
DIE LiNKL 
im Rat der Stadt Siegen 

Begründung: 

Viele Menschen in Siegen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, sind nur 

unzureichend an das Hilfesystem angebunden. Die von multiplen Problemlagen 

Betroffenen lassen sich häufig nur durch intensive Beziehungsarbeit auf Unterstützung 

zum selbstständigen Wohnen ein. Denn aktuell müssen Betroffene zunächst ihre 

„Wohnfähigkeit" unter Beweis stellen: Unterkünfte und Trainingswohnungen müssen 

durchlaufen werden. Oftmals ist der Wohnraum an für die Betroffenen schwer zu 

erfüllende Auflagen, wie z.B. Abstinenz, gekoppelt. Der Aufstieg in ein reguläres 

Mietverhältnis scheitert indes häufig an den Anforderungen des privaten 

Wohnungsmarkts. Zeitliche Befristungen in bestehenden Wohnraumprojekten bedrohen 

von Anfang an den Erfolg, die Angst vor der erneuten Wohnungslosigkeit wirkt als 

selbsterfüllende Prophezeiung. Ein sogenannter „Drehtür-Effekt" stellt sich ein. 

Housing  Firstverfolgt den Ansatz, Wohnungslosigkeit unmittelbar zu beenden, indem 

wohnungslosen Menschen eine eigene Wohnung angeboten wird: Ohne Vorbedingungen 

wird ein Mietvertrag mit allen Rechten und Pflichten geschlossen. Um die Wohnung 

langfristig zu halten, werden wohnbegleitende Hilfen aktiv angeboten: Betroffene werden 

dazu ermutigt, Probleme mit Unterstützung anzugehen, regelmäßige Besuchstermine 

werden durch weitergehende persönliche Hilfen ergänzt.  Housing  Firstsetzt auf das 

praktische Wiedererlernen von autonomer Lebensführung in der eigenen Wohnung. Diese 

dient dabei als Schutzraum und Quelle eines Sicherheitsgefühls.  Housing  First ergänzt die 

bestehenden Angebote der Wohnungslosenhilfe. Dort wo  Housing  First bereits praktiziert 

wird, sind die Ergebnisse überzeugend. 

Das Konzept  Housing  Firstschafft neue Wege für Menschen, die Veränderung wollen und 

bereit sind, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. 
Unser Ziel ist es, Menschen Wohnraum zu geben, sie zu befähigen, zu Fordern, zu 

unterstützen und individuell zu begleiten. 
Das ist unsere Chance, ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Denn jeder Mensch 

verdient Menschenliebe, Respekt und individuelles Glück. 

Durch den LWL wurde unlängst ein Förderprogramm zu  Housing  First aufgelegt 

(https://www.lwl-inklusionsamt-soziale-teilhabe.de/de/informationen-fur-fachleute/housin 

g-first/).  Die Verwaltung wird aufgefordert, diese Fördermöglichkeit zu nutzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Samuel Wittenburg 
Fraktionsvorsitzender Volt 

gez. Christian Sondermann 
Fraktionsvorsitzender  CS 

gez. Henning Klein 
Fraktionsvorsitzender Die LINKE 

gez. Michael Groß 
Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen 

gez. Klaus Volker Walter 
Fraktionsvorsitzender FDP 
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BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN 

Bündnis 90/Die Grünen • Im Rat der Stadt Siegen • Markt 2/Rathaus • 57072 Siegen 

An die Vorsitzende des 

Ausschusses für Soziales, Familien- und 

Seniorenfragen der Stadt Siegen 
Frau Silke Schneider 

Rathaus Am Markt 

57072 Siegen 

Bündnis 90/Die Grünen 

Im Rat der Stadt Siegen 

Markt 2/Rathaus 
57072 Siegen 

0271/404-1432 

Gruene@Siegen.de 

Mittwoch, 02.11.2022 

Antrag zur Tagesordnung zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien und Senioren der Stadt Siegen am 
23.11.2022 

Aufnahme des TOP „Sachstandsbericht Wohngeld-Reform/ deutlich steigende Anzahl an Anträgen" 

Sehr geehrte Frau Schneider, 

sehr geehrte Ausschussmitglieder, 

für die Sitzung des Sozialausschusses am 23.11.22 beantragen wir die Aufnahme des Punktes 

„Sachstandsbericht Wohngeld-Reform/ deutlich steigende Anzahl an Anträgen" in die Tagesordnung. 

Begründung 
„Zum 1. Januar 2023 ist die größte Wohngeldreform in der Geschichte in Deutschland geplant. Mit dem neuen 

'Wohngeld Plus' sollen deutlich mehr Geringentlohnte ein höheres Wohngeld bekommen: Der Kreis der 

Wohngeldberechtigten soll von heute rund 600.000 auf zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger erweitert 

werden." (Zitat online-Seite der Bundesregierung) 

Schon durch die Pandemie ist die Zahl der Wohngeldanträge ebenso wie die Zahl der wohngeld-beziehenden 

Haushalte sprunghaft gestiegen. Nun ist mit der zum 01.01.2023 kommenden Wohngeld-Reform der größte 

Anstieg an Anträgen dann Wohngeldberechtigter seit Jahren zu erwarten. In der Vergangenheit kam es in Siegen 

bei der Bearbeitung von Wohngeldanträgen schon zu teils monatelangen Wartezeiten — hierzu haben wir vor 

einem Jahr einen Sachstandsbericht im Sozialausschuss angefordert. Da sich aufgrund der Wohngeld-Reform die 

grundlegenden Voraussetzungen für eine zügige Antragsbearbeitung radikal ändern, erbitten wir einen erneuten 

Sachstandsbericht und einen Ausblick auf die sich dadurch ergebenden Herausforderungen. Um auf diese 

Situation gut vorbereitet zu sein, müssen jetzt Vorkehrungen getroffen werden. Wir halten eine Aussprache zu 

diesem Thema im Sozialausschuss für dringend nötig. 

Mit sozialen Grüßen, 

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Siegen 

Lisa Bleckmann 

Stadtverordnete, Mitglied im Sozialausschuss 



Unterbringung, Beratung und  

Betreuung von Flüchtlingen,  

Asylbewerbern und Aussiedlern  

in der Stadt Siegen 

Ausschuss für Soziales, Familien und  

Senioren 16.11.2022 



Folie: 1 14.11.2022 

Zuweisungen und Zugänge von Flüchtlingen und 

Asylbewerber in die Stadt Siegen  

Allgemeine Informationen – Zuweisungen 

 Zuweisungen nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW); auch 

Flüchtlinge aus der Ukraine 

 

 Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen (Wohnsitzauflage) 

 

 Familiennachzüge, Zusammenführungen, Zuzug wegen Arbeit, Studium, … 

 

 Selbst organisierte Ein- und Anreise bei Flüchtlingen aus der Ukraine 

 

 

Verteilverfahren für die Zuweisung von Asylsuchenden:  

• Zuweisungsverfahren nach Quotenerfüllung 

• mindestens 14-tägiger Vorlauf wenn Erfüllungsquote  < 90 %  

• 10 Werktage vor Ankunft personenscharfe Mitteilung über Personenkreis 

  

 



Folie: 2 14.11.2022 

• Zuweisungen 2022 (ohne Flüchtlinge aus der Ukraine) 

 

 86 Asylantragstellende (+ 35 Spätaussiedler) 
 Herkunftsländer =  Irak, Syrien, Türkei, Mazedonien, Albanien, Bangladesch 

 

 32 Personen wurden im Kontext der Bereitschaft zur Aufnahme 

 afghanischer Ortskräfte aufgenommen. 

  Vgl.  

 2015 = 1310 

 2016 =   264 

 2017 =   215 

 2018 =     72 

 2019 =     82 (+ 12 Schutzbedürftige; 17 Spätaussiedler) 

 2020 =     37 (+ 10 Schutzbedürftige; 28 Spätaussiedler) 

 2021 =     12 (+ 26 Spätaussiedler; 38 Schutzbedürftige) 

                    (Stand 31.10.2022) 

 

• Erfüllungsquote:    96,61% 
 

 FlüAG Bestand   = 1374 Personen 

 Aufnahmeverpflichtung =     48 Personen  
 

   (Stand 04.11.2022) 

Zuweisungen FlüAG NRW 

 



Folie: 3 14.11.2022 

Zuweisungen Flüchtlingen und Asylbewerber in die Stadt 

Siegen im Jahr 2022 (mit Wohnsitzzuweisung nach §12a 

AufenthG) 

 

• Bestand:    Personen 

  
 zum 01.01.2020    1.756 Personen 

 zum 01.07.2020         1.971 Personen  

 zum 01.01.2021  2.031 Personen  

 zum 01.07.2021  2.360 Personen 

 zum 01.01.2022  2.360 Personen 

 

• Erfüllungsquote:    191,74% 

• Übererfüllung:    1145 Personen 
 

 

 

                     (Stand 30.10.2022) 

Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen (Wohnsitzauflage) 

  



Folie: 4 14.11.2022 

Aufnahme Flüchtlinge aus der Ukraine nach §24 AufenthG 

Sonderabfrage: Abfrage derzeit in Ihren Kommunen 

aufgenommener Personen gem. § 24 AufenthG (Ukraine) 

 

Gesamtzahl der in aufgenommenen Personen nach § 24 

AufenthG (Ukraine) inkl. der Zuweisungen nach § 24 

AufenthG (Ukraine) unabhängig von ihrem aufenthalts- und 

leistungsrechtlichen Status  ohne zurückgereiste oder 

weggezogene Personen, das heißt ohne nicht mehr hier 

wohnende Personen  

 

962 Personen (Stichtag 31.08.2022) 

 

plus 120 Zuweisungen seit 01.09.2022 
 

 

      (Stand 31.10.2022) 

Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen (Wohnsitzauflage) 

  



Folie: 5 14.11.2022 

Übergangseinrichtungen - Wohnraum 

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen  

• 3 städtische Übergangseinrichtungen mit 

Belegung: 

 Im Wiesental (Geisweid), Am Dreesch (Hengsbach), 

 Tiergartenstraße (Siegen) 

 

• 1 städtische Übergangseinrichtung ohne 

Belegung: 

 Rüsterweg 2 (Geisweid) (50 Plätze) 

 

• 6 weitere städtische (inkl. KEG) und 48 angemietete 

Objekte stadtweit 

 

• 519 Plätze vorhanden, 442 Plätze belegt 
  

 

(Stand 31.10.2022 ) 



Folie: 6 14.11.2022 

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen  
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Folie: 7 14.11.2022 

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen  



Folie: 8 14.11.2022 

Unterbringungs- und Wohnraumsituation Flüchtlinge 

aus der Ukraine 

• Unterbringung in städtischen Unterkünften 

• Unterbringung in privaten Unterkünften 

• Anteilige Kostenübernahme Stadt Siegen; Regelung 

 

• Unterbringung in selbst angemieteten Wohnungen 

• Wohnungsangebote 

• Leistungsrechtliche Regelungen 

 

 Appell:  

 

Die Stadt Siegen benötigt dringend Wohnraum für 

Flüchtlinge aus der Ukraine aber auch alle anderen zu uns 

kommenden Personengruppen! 

 

Soziales@siegen.de 
 

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen  



Folie: 9 14.11.2022 

Unterbringungs- und Wohnraumsituation Flüchtlinge 

aus der Ukraine 

Übergangseinrichtung Kreuztal - Kredenbach 

 

• bis 30.09.2022 Aufnahme der Geflüchteten und Vertriebenen 

aus der Ukraine wird als gemeinschaftliche Aufgabe der 

Region angesehen; Unterkunftseinrichtung im Sinne einer 

Pufferlösung Nutzung; im Rahmen einer interkommunalen 

Zusammenarbeit 

 

• ab 01.10.2022 (ö. r.) Vereinbarung der Städte Bad Laasphe und 

Freudenberg, der Gemeinde Erndtebrück und der Stadt Siegen 

zur weiteren Nutzung des ehemaligen Krankenhauses 

Unterkunftseinrichtung für unterzubringende Geflüchtete aus 

der Ukraine 
 

 

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen  



Folie: 10 14.11.2022 

Unterbringungs- und Wohnraumsituation Flüchtlinge 

aus der Ukraine 

Übergangseinrichtung Kreuztal - Kredenbach 

 

• Vorgehaltene Plätze:  

 300 davon Stadt Siegen 200 

 

• Aktuelle Belegung: 77 Personen, davon 70 Personen 

zugewiesen nach Siegen 

 

• Organisation mit Sicherheitsdienst, Verpflegung, 

Einrichtungsleitung, Beratung und Betreuung,… 

 
 

 
(Stand 11.11.2022) 

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen  



Folie: 11 14.11.2022 

Geflüchtete aus der Ukraine - Aktuelle Situation  

Registrierung und aufenthaltsrechtliche Rahmenbedingungen 

 

• Verteilung des unter § 24 AufenthG fallenden Personenkreises 

nach Königsteiner Schlüssel durch die neue Fachanwendung 

„FREE“ (Fachanwendung zur Registerführung, Erfassung und 

Erstverteilung zum vorübergehenden Schutz) 

 

• Registrierung schutzsuchenden Personen durch 

MFFKI/Bezirksregierung Arnsberg vom 07.- 10.06.2022 in Siegen 

Geflüchtete aus der Ukraine 



Folie: 12 14.11.2022 

Informationen 

Unterstützung durch Ehrenamtliche und Netzwerke in 

der Flüchtlingshilfe 
 

• Netzwerk Sprache und Bildung: Unterstützung ehrenamtlicher 

Sprachkursanbietenden mit Material und fachlichem Input. Beispiel: 

Deutschkurs für Anfänger bei der TSG Siegen in der Turnhalle am Oberen 

Schloss. Beispiel: Sprachcafé der FEG in der Friedrichstraße 

 

• KIQ: MSO engagieren sich für Geflüchtete; Café Mayla; Griffbereit-Kurs; 

Diakonie bietet Deutschkurs für Frauen an, Kinderbetreuung dazu wird  über 

Rotaract Club Siegen und Familienbüro übernommen; Diakonie Näh- und 

Strickkurse für Geflüchtete; Begegnungswerkstatt für geflüchtete Frauen; … 

 

• Finanzielle Unterstützung von Willkommens- und Begegnungsangeboten durch 

Fördergelder des Landesprogramms „Komm-An NRW“  

 

• DRK: Bekleidungsbedarfe in Kredenbach; bei Bedarf Schulungs- und 

Fortbildungsangebote;  
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Kommunales Integrationsmanagement (KIM) 

Die Stadt Siegen ist am Kommunalen Integrationsmanagement 
(KIM) auf Kreisebene (Landesförderung) mit allen drei 
Bausteinen beteiligt 
 
Zielrichtung ist es, die ausländerrechtlichen, leistungsrechtlichen und 
integrationsrelevanten Akteure im Bereich Migration und Integration, 
Soziales und Bildung in einer Kommune auf der Steuerungsebene 
koordinierend zu verbinden, um vor Ort Migrations- und 
Integrationsprozesse erfolgreich miteinander zu verknüpfen und zu einer 
integrierten kommunalen Steuerung der örtlichen Integration von 
Eingewanderten zu kommen.  

 
 



Folie: 3 
14.11.2022 

Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
 
1. Baustein - Strategischer Overhead 
    Angebotsentwicklung, Angebotssteuerung und Steuerung der 
    Gesamtkonzeption 
 
2. Baustein - Case-Management 
    Einsatz von rechtskreisübergeifenden Case-Managern zwecks  
    individuellen Unterstützung 
 
3. Baustein - Personalstellen bei den Ausländer- und               
Einbürgerungsbehörden 
 
Infos unter https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunales-
integrationsmanagement-kim  
 

https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
 
Baustein 1 - Strategischer Overhead (Angebotsentwicklung, 
Angebotssteuerung und Steuerung der Gesamtkonzeption) Koordination 

 
• 1,0 VZÄ bei der Stadt Siegen (Bernd Orthen). Besetzung der Stelle bei 

der Stadt Siegen seit 24.03.2021 (abzgl. Elternzeit) 
 
• Aktuell finden landesweite, mehrtägige Koordinatoren-Schulungen 

statt  (5 Blöcke bis Ende des Jahres) 
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
 
Baustein 2 - Case-Management (Einsatz von rechtskreisübergeifenden Case-
Managern zwecks individuellen Unterstützung) 
 

• Der Stadt Siegen standen bisher im Bereich CM 2,0 VZÄ zu, von denen 2 x 0,5 
VZÄ besetzt waren/sind ( 0,5 bei der Stadt Siegen, 0,5 beim freien Träger 
VAKS) 

 
• seit 01.10.2022 weitere 1,0 VZÄ beim freien Träger befristet bis 31.12.2022 

besetzt  
 
• Die Haushaltsmittel dahingehend werden generell 2 x im Jahr zum 01.05. und 

zum 01.10. beim Kreis Siegen-Wittgenstein abgerufen 
 
• Es gibt nun eine Stellenaufstockung im Case Management für zusätzliche 3 

Stellen (insgesamt 5) bei der Stadt Siegen 
 
• Die Stadt Siegen beabsichtigt 3 VZÄ selbst zu besetzen und 2 VZÄ über ein 

Interessenbekundungsverfahren  
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
 
Baustein 3 - Personalstellen bei den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden 
 
Landesseitige Unterstützung der kommunalen Ausländer- und 
Einbürgerungsbehörden durch die Förderung von Personalstellen. 
 
2020  =         0,5 Stellen Ausländerbehörde  (25.000,-- €) 
            0,5 Stellen Einbürgerungsbehörde  (25.000,-- €) 
  (seit 01.09.2022) 
 
2021 =         0,75 Stellen Ausländerbehörde  (37.500,-- €) 
            0,75 Stellen Einbürgerungsbehörde  (37.500,-- €) 
 
2022       =         1,00 Stellen Ausländerbehörde  
  (davon aktuell besetzt 0,25)  (50.000,-- €) 
            1,0 Stellen Einbürgerungsbehörde                        (50.000,-- €) 
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
 
Baustein 3 - Personalstellen bei den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden 
 
Im Wesentlichen wurden bisher durch die KIM Mitarbeitenden der EBH 
Rückstände aufgearbeitet.  
 
Gute und zielorientierte Zusammenarbeit gemäß dem Handlungskonzept KIM 
NRW ist definiert über: 
 
• Stärkung der Umsetzung der Bleiberechtsregelungen im AufenthG  
• Bearbeitung der Einbürgerungsanträge 
• Umsetzung von Einbürgerungskampagnen 
• Information und Aufklärung zu den Einbürgerungsvoraussetzungen 
• Unterstützung örtlicher Migrations-und Integrationsprozesse, insbesondere Zusammenarbeit 

mit den Case Managerinnen aus dem Baustein 2 
• Ansprechpartnerinnen für den Baustein 2 für fachliche Expertise in komplexen Fallberatungen 
• Mitwirkung in der Zusammenarbeit aller Bausteine vor Ort (Teilnahme an regionalen 

Austausch-und Netzwerktreffen, Arbeitskreisen, Konferenzen und Workshops) 
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Kommunales Integrationsmanagement 

Weitere Informationen: 
 

• Die Stadt Siegen ist im Lenkungskreis auf Kreisebene beteiligt 
  
 09.06.2022, Konstituierende Sitzung Lenkungsgruppe 
 18.10.2022, 2. Sitzung Lenkungsgruppe 
          
 Zusammensetzung: 17 stimmberechtigte Mitglieder 
                                                    5 beratende Mitglieder 
        Sitzungsinhalte:  Sachstand Programmumsetzung 
                                            Implementierung B2 in den Kommunen 
                                            Schnittstellenmanagement  
                                            (bisherige Fallarbeit Stadt Siegen) 
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Kommunales Integrationsmanagement 

 

 
• Aktuelle Problemfelder: 

 
     - keine landesweiten, einheitlichen Vorgaben zur 

Datenerfassung wegen fehlender Software 
     - keine Fallrekonstruktionen möglich, da Fälle noch nicht 

abgeschlossen sind 
         deshalb keine Schwerpunktthemensetzung (generative              
 Themen) möglich 
• Nächste Lenkungsgruppensitzung 20.06.2023 
 
• AK Asyl der kreisangehörigen Kommunen wird mit dem 

Arbeitskreis KIM zukünftig gekoppelt 
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
 
Baustein 2 - Case-Management – Fallarbeit Stadt Siegen 
 
Auswertungszeitraum Juni 2022 –September 2022 
• 37 ausgewertete Fälle, darunter 
• 11 Einzelpersonen 
• 26 Familien 
• 94 Personen insgesamt 
 
Auswertungskriterien: 
• Herkunft 
• Geschlecht 
• Alter  
• Alphabetisierung 
• Zugang 
• Problemfelder 
• Beteiligte Akteure 
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
 



Folie: 15 
14.11.2022 

Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
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Kommunales Integrationsmanagement 

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements 
 
 
Beteiligte Akteure 
 
 
Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e. V., Caritas, Diakonie, 
DRK , AWO, Bürgerbüro, AOK, Sprachmittler, IHK , Anwaltskammer, 
ehrenamtliche Hilfsorganisationen, Jugendhilfeeinrichtungen, 
Familienkasse, städtische Betreuungsbehörde, Rechtsanwälte, 
Sportvereine, Ehrenamtliche, Wohngeldstelle, Wohnungsvermittlung, 
Fachstelle für Wohnungsnotfälle, Stadtkasse, Botschaften, Konsulate, 
Weiterbildungskolleg, Vermieter, Jobcenter, Deutsche Rentenversicherung, 
BAMF, Kreisklinikum, Schuldnerberatung, Verbraucherberatung, 
psychosozialer Dienst, KI, Jugendtreff, VHS, Familienbüro 
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Antrag zum TOP 4b  der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien und Senioren der Stadt Siegen am 
16.11.2022  
Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) 
 
Sehr geehrte Frau Schneider, 
sehr geehrte Ausschussmitglieder,  
 
zum TOP 4 Flüchtlinge (inkl. aus der Ukraine) und Asylbewerber in der Stadt Siegen,  
                 b. Sachstand zum Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) 
der Sitzung des Sozialausschusses der Stadt Siegen am 16.11.22 legen wir folgenden Beschlussvorschlag vor:  
 
Beschlussvorschlag 

1. Die der Stadt Siegen zugeordneten Stellen im Baustein “Case-Management” des Kommunalen 

Integrationsmanagement teilen sich wie folgt auf: eine Stelle bei der Stadt Siegen, vier Stellen bei freien 

Trägern.  

2. Die Siegener Case Manager:innen werden nicht für Rückkehrberatung eingesetzt, da dies dem Konzept 

widerspricht, bei dem es um die Integration geht.  

3. Bei den Case-Management-Stellen, die bei freien Trägern angesiedelt werden, übernimmt die Stadt 

Siegen die Finanzierungslücke zwischen Förderung und den tatsächlich anfallenden Kosten für eine:n 

qualifizierte:n Mitarbeiter:in (Entgeltgruppe 12 im Sozial- und Erziehungsdienst-Tarif). 

4. Die Stadt Siegen leitet das Interessenbekundungsverfahren für die vier KIM-Case-Management-Stellen, 

die den freien Trägern zugesprochen werden, zeitnah ein, mit dem Ziel, die Stellen ab Januar besetzen 

zu können. Der Ausschuss wird im ersten Quartal 2023 über das Verfahren, die beteiligten Träger und 

das Ergebnis informiert. 

5. Die Stellen werden bei der Stadt und bei den freien Trägern Aufgabenbereichen zugeordnet, wie z. B. 

Arbeitsmarktintegration, Gesundheit oder Sprachförderung. 

6. Einmal im Jahr erfolgt im Ausschuss eine Berichterstattung über den Umsetzungsstand des KIMs in 

Siegen. Dabei wird auch evaluiert, ob die Stellenverteilung (Stadt/freie Träger und Aufgabenbereiche) 

den aktuellen Bedarfen entspricht. 

 
 
 

Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen 
  

An die Vorsitzende des   
Ausschusses für Soziales, Familien- und 
Seniorenfragen der Stadt Siegen 
Frau Silke Schneider 
 
Rathaus Am Markt 

57072 Siegen 

 Bündnis 90/Die Grünen 
 Im Rat der Stadt Siegen 

 Markt 2/Rathaus 
 57072 Siegen 

 0271/404–1432  
 Gruene@Siegen.de  

Dienstag, 15.11.2022 
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Begründung 
Zu 1: Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips plädieren wir für diese Verteilung. Außerdem ist bei den freien Trägern 
in der Stadt Siegen bereits eine große Expertise vorhanden, die für diese Aufgabe genutzt werden sollte.  
 
Zu 2: Eine Rückkehrberatung ist kein Bereich der Integration. Man könnte sogar sagen, dass es sich um den 
genau gegenteiligen Prozess handelt. So ist es wohl auch kein Zufall, dass im Handlungskonzept zum 
Kommunalen Integrationsmanagement des Landes NRW die Rückkehrberatung mit keinem Wort Erwähnung 
findet. Dagegen werden anderen Handlungsfelder explizit genannt (ausländerrechtliche Fragestellungen, 
gesellschaftliche und rechtliche Erstorientierung, Integration in Bildung und Arbeit, Wohnen oder Gesundheit), 
die aus unserer Sicht durch die Case-Management-Stellen bei der Stadt Siegen und bei freien Trägern abgedeckt 
werden sollten. Dazu kommt, dass ein anderes Landesprogramm „Soziale Beratung von Geflüchteten” den 
Baustein der Rückkehrberatung integriert. 
 
Zu 3: Um eine qualifizierte Arbeit zu gewährleisten und freien Trägern die Möglichkeit zu gewähren, sich beim 
Interessenbekundungsverfahren auf die Stellen zu bewerben, soll die Stadt Siegen die Finanzierungslücke 
übernehmen. 
 
Zu 4-6: Der Ausschuss soll über die weiteren Verfahren und die Umsetzung informiert bleiben. Wir halten die 
Integration für ein wichtiges Ziel für die Stadt Siegen und das Landesprogramm für einen entscheidenden 
Schritt, um Integrationsprozesse zu begleiten und zu fördern. Da die bisher gelaufenen Verfahren und 
Abstimmungsprozesse und auch die angestrebte Stellenverteilung zum Teil wenig transparent für die politischen 
Akteur:innen waren, möchten wir gerne einen besseren Informationsstand erreichen, um unserer Aufgabe der 
politischen Steuerung gerecht werden zu können. 
 
 

Mit sozialen Grüßen,  

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

im Rat der Stadt Siegen 

 

 
Lisa Bleckmann 

Stadtverordnete, Mitglied im Sozialausschuss 



 

KIQ-KulturIntegrationQuartier 

Ausschuss für Soziales, Familien und  

Senioren 16.11.2022 

 

 

 



Folie: 1 

KIQ - KulturIntegrationQuartier 
Koblenzer Straße 90, 57072 Siegen 

1. Entstehungsgeschichte und Projekthintergründe 

2. Aktuelle Belegung 

3. Herausforderungen und Ausblick 

Inhalt 

21.11.2022 
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Inhalt  

 

• Ehemaliges Schulgebäude Baujahr 1865 „Hammerhütter Schule“ 

• 2015/2016 Nutzung als Übergangseinrichtung für Geflüchtete 

• Seit 2016 Nutzung als „House of Resources“ für Selbstorganisationen für 

Migrantinnen und Migranten und integrative Ehrenamtsnetzwerke 

Entstehungsgeschichte und Projekthintergründe 

21.11.2022 



Folie: 3 

Startphase 2016- 2017 
 

• Kleiderladen der studentischen Initiative „Refugees Welcome“  
• Fahrradwerkstatt 
• DRK - Theaterprojekt „Szene 7“ 
• Sozialberatung für Geflüchtete durch den Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. 
• Ehrenamtsnetzwerke Begegnungscafé 
• Café Mayla 
• Ladiespower e.V. und Somalische Gruppe 

 

Entstehungsgeschichte und Projekthintergründe 

21.11.2022 
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Regelmäßige und temporäre Nutzungen KIQ 

Aktuelle Belegung 

21.11.2022 

• Uni Siegen - Erasmus Student Network  
• Uni Siegen – International Student Affairs  
• Umsonstladen 
• Redaktionsteam MiGazette 
• AK- Treffen Integrationsrat 
• Café Mayla 
• Projekt Griffbereit 
• Omas gegen rechts 
• Radioförderverein Siegerland e.V. 
• Einfachmachen gUG 
• Kreis Siegen-Wittgenstein Durchstarten in 

Arbeit und Ausbildung 

• Palästinensische Gemeinde 
• Kurdische Gemeinde 
• Noor-Kulturverein 
• Verein der Guineer und Freunde Guineas 
• Eriträischer Verein und Eritr. Gemeinde  
• Nzuko Ndigbo 
• Deutsch-Syrischer Verein Südwestfalen e.V. 
• Syrische Gemeinde Siegen e.V. 
• EDO Union Siegen e.V. 
• Afghanischer Hilfsverein „Stitching for 

School and Life“ – „Demokratie leben!“ 
Projekt 

• Afghanische Gruppe 
• Litera e.V. 2 Theatergruppen 
• Tüdev 
• Ladiespower e.V. 
• Deutsch-Somalischer Kulturverein 
• Diakonie- Internationale Frauengruppe 
• Diakonie Nähkurs 
• Diakonie Strickkurs 
• Diakonie/Rotaract  Sprachkurs für Frauen 
• Siegen isst bunt/ Lebensmittel Teilen e.V. 
• Foodsharing 
• Tanztheater mit Geflüchteten 
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Herausforderungen und Ausblick 

21.11.2022 

• Auswirkungen durch Corona 
• Baulicher Zustand  
• Fehlende Räume (Tanz- und Musikprojekte) 
• Personal-, Gebäudeunterhaltungs- und Projektkosten 
• Quartiersentwicklungsprozess 
 
• KIM (Kommunales Integrationsmanagement) 
• Vernetzung mit „Bunte Hammerhütte“ und Verein „Inklusive 

Begegnungen“  
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Danke für die 
Aufmerksamkeit 
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